
Naturschutz  im Verband

Ihr wollt kleinere Naturschutzprojekte umsetzen und sucht 
Unterstützung bei der Finanzierung? Die Naturschutzkommissi-
on des Landesanglerverbandes kann hierbei behilflich sein.

Als Unterstützung für unsere Vereine bietet unser Verband zum 
einen die Förderung aus einem eigenen Sonderfonds an, zum 
anderen hil� die Naturschutzkommission bei der Beantragung 
von Geldern aus anderen Fördertöpfen.

Ihr habt eine Idee, welche Ihr gern umsetzen möchtet? Dann 
sendet uns gern:

» eine kurze Beschreibung des Projektes,
» einen Kostenvoranschlag,
» sowie eine Begründung des Vorhabens.

Eine Auswahl an förderfähigen Beispielen findet Ihr auf der 
linken Seite dieses Flyers. Wir freuen uns auf Eure eigenen 
Ideen und Vorschläge!

Artenerfassung mi�els Umwelt-DNA

Mülltonnen an unseren Gewässern

Anpflanzungen zur Bescha�ung

Wir kümmern uns!
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Wir kümmern uns!

Die Naturschutzkommission des Landesanglerverbandes 
Sachsen-Anhalt e. V. (LAV ST) ist eine ständige Kommission, 
welche durch Mitglieder aus dem Ehrenamt sowie Mitglieder 
aus dem Hauptamt besetzt ist. Sie setzt sich zusammen aus:

» dem Vizepräsident für Naturschutz (Vorsitzender),

» dem Referenten für Naturschutz,

» der Geschäftsführerin des Landesanglerverbandes,

» dem Mitarbeiter für Naturschutz.

In regelmäßigen Sitzungen kommt die Kommission zusam-
men, um sich über aktuelle naturschutzrechtlich relevante 
Verfahren abzustimmen. Diskutiert werden außerdem die 
Naturschutzprojekte des LAV ST, sowie die Anträge der 
Mitgliedsvereine an die Naturschutzkommission. Die Natur-
schutzkommission berät das Präsidium des LAV ST in allen 
Fragen zum Naturschutz.

Anträge und Anfragen an die Naturschutzkommission 
können durch die Geschäftsstelle übermittelt oder direkt an

naturschutzkommission@lav-sachsen-anhalt.de
gesendet werden.

Anträge auf Förderung müssen die Vorgaben der Vergabe-
richtlinie des LAV ST erfüllen.


